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Bildnerisches Gestalten 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Als Ergänzung zum Pflichtgegenstand Bildnerische Erziehung soll Bildnerisches Gestalten dem 
Kind ermöglichen: 
 
- in einer offenen, partnerschaftlichen Atmosphäre sein schöpferisches Potenzial voll zu ent-

falten, 
- durch bildnerische Aktivitäten Freude und Erfolg zu erleben, 
- durch vertiefte Auseinandersetzung mit ausgewählten Inhalten der einzelnen Fachbereiche 

des Pflichtgegenstandes persönliche Schwerpunkte zu setzen, 
- bei der praktischen Arbeit vermehrt zu experimentieren, 
- durch Ausstellungen/Aufführungen/Aktionen/Projekte in der Schulgemeinschaft und über 

den engeren Bereich der Schule hinaus wirksam zu werden und dadurch erhöhte Handlungs-
kompetenz zu gewinnen. 

 
LEHRSTOFF: 
 
Inhalte des Pflichtgegenstandes Verstärkte Berücksichtigung von Vorhaben, die einen 

höheren Zeit- und Organisationsaufwand erfordern 
oder nur in kleineren Gruppen durchführbar sind     (zB 
Großplastiken, Körper- und Objektbemalungen, groß-
flächiges Malen, Herstellen eines Videofilms, Foto-
grafieren mit der Lochkamera, Siebdruck, Wand-
malereien, Feste, Projekte) 

 
Allenfalls animatorische Aktionen ZB von Mitschülern Begonnenes fortsetzen; gemeinsam 

an einem Bild malen; Melodien/Rhythmen grafisch 
oder malerisch umsetzen 

 
Verstärkte Begegnung mit Werken und 

Schaffenden aus den Bereichen Kunst 
und Alltagsästhetik 

ZB Atelier-, Museums- und Werkstattbesuche; Lehr-
ausgänge zu Objekten, Bauten und Anlagen 

Einladung von Fachleuten 
 
DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE: 
 
Die Auswahl der Inhalte, auch fächerübergreifend, richtet sich in erster Linie nach den Bedürf-
nissen und Interessen der Kinder sowie den Rahmenbedingungen der Schule. 
Das Hauptgewicht soll auf der Selbstständigkeit der Kinder liegen, wobei praktisches Arbeiten 
und das selbstständige Suchen von Lösungen im Vordergrund stehen. In entspannter, freund-
licher Atmosphäre können positive Einstellungen zB im Sinne des sozialen Lernens entwickelt 
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werden. Fallweise können außerschulische Institutionen oder Personen (zB die Eltern bzw. die 
Erziehungsberechtigten) zu gemeinsamen Projekten eingeladen werden. 
In der Regel wird man mit der für die unverbindliche Übung vorgesehenen Doppelstunde das 
Auslangen finden; in Ausnahmefällen kann vorübergehend eine Blockung erfolgen. 


